
Editorial

Gesundheits-Gipfel
Frühsommer – in diese Zeit fällt tradi-
tionell der Hauptstadtkongress Medizin 
und Gesundheit. 2007 feiert der dreitägige 
„Kongress-Marathon“ (20. bis 22. Juni, ICC 
Berlin) zehnjähriges Bestehen. Die Pflege 
ist zu einer festen „Säule“ geworden: Seit 
2000 findet unter dem Dach des Haupt-
stadtkongresses der Deutsche Pflegekon-
gress statt. Die 12 Mitgliedsverbände des 
Deutschen Pflegerates haben das Pro-
gramm der Veranstaltung, die zu einer der 
ersten Adressen für professionell Pflegende 
in Deutschland zählt, von Beginn an mit-
bestimmt. Hier besteht für Pflegende die 
einmalige Möglichkeit, sich gemeinsam 
mit anderen Akteuren der Gesundheits-
wirtschaft über neue Anforderungen und 
notwendige Weichenstellungen für eine 
humane und verlässliche Patientenversor-
gung auszutauschen. In diesem Jahr geht es 
vor allem darum, das große Wissenspoten-
zial und Know-how der rund 1,2 Millio-
nen beruflich Pflegenden in Deutschland 
aufzuzeigen. Das macht Sinn. Ein moder-
nes Gesundheitssystem kann auf Pflege 
als eigenständigem Leistungserbringer auf 
Dauer nicht verzichten. Das werden wir 
auf diesem Gesundheits-Gipfel deutlich 
machen. Alle Kolleginnen und Kollegen 
sind eingeladen, sich daran zu beteiligen. 
Besuchen Sie doch den DPR am Kongress-
stand (SX7 Seitenfoyer im Ausstellungsfo-
rum des ICC). Es grüßt Sie herzlich, Ihre
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pflege positionen
Der Newsletter des DPR

Nationales Beruferegister
Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

Der Deutsche Pflegerat (DPR) will auf dem diesjährigen  Hauptstadtkongress 	 
Medizin und Gesundheit für die Einrichtung eines „Nationalen Beruferegisters“ 
werben. Ein solches Register könne wichtige Informationen zu Quantität, Quali-
tät sowie zur Altersstruktur in den Pflegeberufen liefern und zugleich als Ausga-
bestelle für den Heilberufeausweis dienen.

D Heilberufeausweise (HBA) sind 
für alle Berufe des Gesund-

heitswesens die digitalen Schlüssel 
zu einem telemedizinisch vernetzten 
Gesundheitswesen. Äußerlich gleicht 
der HBA einem Sichtausweis im 
Scheckkartenformat. Auf ihm sind der 
Name des Inhabers, die Gültigkeits-
dauer, ein Passfoto sowie ein spezielles 
Hologramm aufgebracht. Technisch 
funktionieren die Ausweise wie Chip-
karten. Diese ermöglichen den Zugriff 
auf die elektronische Gesundheitskar-
te (eCard) des Patienten. Außerdem 
können damit elektronische Doku-
mente verschlüsselt versandt und 
empfangen werden. „Die Einführung 
der eCard für rund 80 Millionen Ver-
sicherte in Deutschland wird nicht 
nur für die Versicherten erhebliche 
Veränderungen im Umgang mit ihren 
personenbezogenen Patientendaten 
bewirken, sondern auch für alle 
Berufsgruppen, die für ihre Berufstä-
tigkeit einen Zugang zu diesen Daten 
benötigen“, betont Andreas Westerfell-
haus, Geschäftsführer der Deutschen 
Gesellschaft für Fachkrankenpflege 
und Funktionsdienste (DGF) und 
Vize-Präsident des DPR. Die Ausga-
be der HBA für ärztliche Berufe und 
Apotheker könne über die zuständigen 
Kammern erfolgen. Für die rund 40 

„nicht-verkammerten“ Gesundheits-
berufe – so auch für die Pflegeberufe 

– sei ein Ausgabeverfahren bislang 
nicht geregelt. „Es fehlt eine komplexe 
Erfassung der Berufe auf der einen 
sowie der Berufsangehörigen auf der 
anderen Seite.“ Deshalb plädiert der 
DPR für die Schaffung eines zentralen 

„Nationalen Beruferegisters“ (NBR). 
Nach Angaben von DPR-Vize Wester-
fellhaus kommt dem Datenpool eine 
Doppelfunktion zu: „Er ermöglicht für 
beruflich Pflegende den Zugang zu den 
Patientendaten auf der eCard und lie-
fert die so dringend benötigten Daten 
über die Struktur von Pflege.“ Solche 
Informationen fehlten in Deutschland 
bislang – „obwohl sie für eine perspek-
tivisch ausgerichtete Versorgung mit 
qualifizierten Pflegeleistungen uner-
lässlich sind“.

4  DPR-Termin

„Nationales Beruferegister – 		
eine Chance für die Pflegeberufe“
Vortrag von Andreas Westerfellhaus beim 
Deutschen Pflegekongress 2007 im Rahmen 
des Hauptstadtkongresses, Freitag, 22. Juni, 
11.00 – 12.30 Uhr, ICC Berlin.  
Anmeldung & Information unter
www.hauptstadtkongress.de
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Nachrichten
Pfegerat contra „AGnES“

F Die Modellprojekte „AGnES“ und „Gemein-
deschwester“ sind nach Ansicht des DPR nicht 
dazu geeignet, die Strukturen in der bundes-
deutschen Gesundheitslandschaft effizienter 
zu gestalten. Das Problem der Unter- und Fehl-
versorgung werde dadurch nicht gelöst. Um 
neue Schnittstellen bzw. Doppelstrukturen zu 
vermeiden, wären ambulante Pflegedienste die 
bessere Lösung. Hier müsse allerdings die Frage 
der Finanzierung der Leistungen geregelt wer-
den. Die Modellprojekte „AGnES“ und „Gemein-
deschwester“ werden derzeit in mehreren Bun-
desländern getestet. Befürworter versprechen 
sichd davon eine Entlastung von in ländlichen 
Regionen niedergelassenen Hausärzten.

Modernisierte Webseite

F Der DPR hat seinen Internetauftritt moder-
nisiert. Mit einem ausgefeilten Berechtigungs-
konzept haben nunmehr Beiräte, Ratsmitglieder 
oder Arbeitsgruppen Zugriff auf unterschied-
liche Bereiche. Ergänzt wird das Angebot durch 
eine Newsletter-Funktion, Anmeldeformulare zu 
Projekten oder Seminaren sowie eine Volltext-
suche, die auch in Anhängen wie PDF-, DOC-, 
XLS- und TXT-Dokumenten recherchiert.
www.deutscher-pflegerat.de

Fachkraftquote sichert Qualität

F Die Deutsche Gesellschaft für Fachkran-
kenpflege und Funktionsdienste (DGF) e.V. hat 
eine Mindestquote von fachweitergebildetem  
Personal für deutsche Intensivstationen zur 
Gewährleistung der Patientensicherheit gefor-
dert. Aufgabenallokation und Neuverteilung 
der Verantwortlichkeiten vom ärztlichen in den 
pflegerischen Bereich seien gesetzgeberisch 
zu regeln. So auch die Vorbehaltsaufgaben für 
Fachkrankenpflegende. Das Statement unter:
www.dgf-online.de

Interview mit Elisabeth Beikirch
Pflege braucht ein Stimmrecht im G-BA

Welche Therapie und welches Medikament bezahlt die GKV? Wie definiert man 
Qualität im Gesundheitswesen? Diese Fragen entscheidet nicht die Gesundheits-
ministerin, sondern der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA). Wir wollten von 
Elisabeth Beikirch wissen, wo und wie Pflege dort vertreten ist. Frau Beikirch ist 
Koordinatorin des Pflegerates in den Gremien des G-BA.

Frau Beikirch, warum ist der G-BA ein so 
immens wichtiges Gremium?
Beikirch: Der G-BA ist die zentrale 
Instanz, welche die ambulante und 
stationär medizinische Versorgung 

– also auch die pflegerische – von rund 
70 Millionen gesetzlich Krankenver-
sicherten regelt. Manche nennen ihn 
auch den „kleinen Gesetzgeber“. Er ist 
ausschließlich auf den Rechtsbereich 
des SGB V (Krankenversicherung) 
beschränkt. Mit seiner Gründung im 
Januar 2004 ging eine erhebliche Stär-
kung der Patientensouveränität einher, 
die sich durch ein Mitberatungs- und 
Antragsrecht in allen Gremien des  
G-BA ausdrückt. Der G-BA dient der 
gemeinsamen Selbstverwaltung und 
wird von den ärztlichen Bundesver-
einigungen, der Deutschen Kranken-
hausgesellschaft und den Spitzenver-
bänden der Krankenkassen gebildet.

Wie setzt der G-BA seine Entscheidun-
gen um und wo ist Pflege berührt? 
Durch Richtlinien und Beschlüsse 
konkretisiert er den Leistungskata-
log für alle Leistungserbringer ver-
bindlich. Er legt unter anderem die 
verordnungsfähigen Leistungen in 
der häuslichen Krankenpflege fest, 
den Leistungskatalog für die externe 
vergleichende Qualitätssicherung im 
Krankenhaus und Qualifikationen für 
das Pflegepersonal etc. Die Beschluss-
vorlagen zu einzelnen Leistungsberei-
chen werden von Unterausschüssen 
und von Arbeitsgruppen vorbereitet. 
Für den Krankenhaussektor wird 

hierbei die Bundesgeschäftsstelle für 
Qualitätssicherung (BQS) mit ihren 20 
diagnosebezogenen Fachgruppen im 
Auftrag des G-BA tätig. Pflegerelevante 
Indikatoren werden in der Fachgruppe 

„Pflege“ bearbeitet, wo auch der Gene-
ralindikator Dekubitusprophylaxe ent- 
wickelt wurde. Mit der aktuellen 
Gesundheitsreform – dem „GKV-
Wettbewerbstärkungsgesetz“ – wird 
die Arbeit des G-BA vom Gesetzgeber 
unter dem Stichwort „ressortübergrei-
fende Qualitätssicherung“ neu ausge-
richtet und weiterentwickelt. Das hat 
für die Beteiligung des DPR bereits 
jetzt, aber insbesondere ab dem Jahr 
2008 gravierende Auswirkungen. 

Wie ist die Profession Pflege bislang im 
G-BA vertreten?
Der DPR ist derzeit, unter Einschluss 
der Mitarbeit in den Fachgruppen 
der BQS, allein auf Bundesebene mit 
über 40 Personen an dem gesamten 
Verfahren der externen vergleichen-
den Qualitätssicherung für zugelas-
sene Krankenhäuser beteiligt. An den 
Fachgruppen der BQS haben je zwei 
Expertinnen aus der Pflege mit Sitz 
und Stimme Zugang. Der G-BA hat 
derzeit für die Qualitätssicherung im 
Krankenhaussektor die Arbeit auf 
mehrere Unterausschüsse verteilt. Der 
DPR ist in zwei dieser Unterausschüs-
sen mit jeweils zwei Personen vertreten. 
An dem Beschlussgremium des G-BA 
ist der DPR mit einer Person beteiligt. 
Der DPR hat Zugang zu allen Infor-
mationen und wird gleichberechtigt 
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im G-BA führt dazu, dass der Zugang 
zu einem bereits gegründeten Unter-
ausschuss ressortübergreifende Qua-
litätssicherung verwehrt wird. Eine 
Rechtsgrundlage zur Beteiligung der 
Profession Pflege im Unterausschuss 

„Häusliche Krankenpflege“ und im neu  
gergündeten Unterausschuss zur Aus-
gestaltung der palliativen Versorgung 
fehlt ebenso wie die Möglichkeit zur 
Teilnahme am obersten Beschlussgre-
mium des G-BA. Offensichtlich hat 
der Gesetzgeber vorgesehen, auf unab-
hängigen Sachverstand der Profession 
Pflege in den genannten Gremien zu 
verzichten. Die Pflege könnte sich nur 
noch punktuell und indirekt in Form 
von Stellungnahmen einbringen.

Was verbirgt sich hinter dem für 2008 
geplanten Institut für sektorenüber-
greifende Qualitätssicherung?
Damit soll eine fachlich unabhängige 
Institution zur Umsetzung der Qua-
litätssicherung und Darstellung der 
Qualität für alle Bereiche geschaffen 
werden. Derzeit wird die Entwicklung 
von Indikatoren zur Darlegung von 
Qualität für den Krankenhaussektor 
durch die BQS entwickelt. Und da 
liegt es aus Sicht des DPR nahe, die-
jenige Institution mit dem erweiterten 
Auftrag zu betrauen, die bereits auf 
erhebliche Erfahrungen mit der exter-
nen Qualitätssicherung zurückgreifen 
kann. Hierzu gibt es aber offensichtlich 
in der Fachöffentlichkeit unterschied-
liche Auffassungen. Insofern verfolgt 
der DPR sehr aufmerksam, wie das 
Vergabeverfahren für diese neu ein-
zurichtende Institution verläuft. Die 
Erwartung an die neue Institution aus 
Sicht des DPR ist allerdings eindeutig: 
Beibehalt der bisherigen Einbindung 
auf der fachlichen Ebene und Ausbau 
des Schwerpunktes Pflege zur Bearbei-
tung ressortübergreifender pflegesen-
sibler Indikatoren.

Das Interview führte Thomas Hommel.

in die Beratungen der Unterausschüs-
se einbezogen. Er hat Rederecht, aber 
kein Stimmrecht. Allerdings werden 
die Voten des DPR zu den Beschlüs-
sen in allen Gremien mit abgefragt 
und im Protokoll abgebildet. Inge-
samt hat sich auf allen Ebenen eine 
Kultur des konstruktiven Dialogs ent- 
wickelt. Es ist daher nicht nachzuvoll-
ziehen, warum diese funktionierende 
Form der Zusammenarbeit nun wieder 
aufgegeben werden soll. Wir sind ent-
schlossen,  uns dagegen zu wehren und 
darauf hinzuwirken, dass die Beteili-
gung der Profession Pflege auch in dem 
neu auszurichtenden Verfahren des G-
BA über alle Instanzen weiter bestehen 
bleibt – am besten ergänzt durch ein 
eigenes Antrags- und Stimmrecht!

Was ist nach der neuen Gesundheits-
reform an Beteiligung vorgesehen?
Die neue Ausrichtung des G-BA ori-
entiert sich, wie gesagt, an einer res-
sortübergreifenden Sichtweise. Die 
Instrumente und Verfahren zu Maß-
stäben von Qualität in allen Leistungs-
bereichen sollen zwischen beiden 
Versorgungssektoren vereinheitlicht 
werden. Der Datentransfer zwischen 
den Sektoren wurde durch den Gesetz-
geber vereinfacht – eine aus Sicht des 
DPR zu begrüßende Entwicklung. 
Schließlich weist die Profession Pflege 
seit langem auf unproduktive Schnitt-
stellen zwischen den Systemen für den 
Verbraucher hin. Mit der Grundsatz-
entscheidung verändern sich jedoch 
die bisherigen Strukturen des G-BA 
einschließlich seiner Binnenwirkung 
zur BQS. Das heißt, die Vorbereitung 
der Richtlinien wird künftig in sek-
torenübergreifenden Unterausschüs-
se vorgenommen. Hierbei sah der 
Gesetzgeber aus kaum nachvollzieh-
baren Gründen keine Notwendigkeit 
der systematischen Beteiligung der 
Profession Pflege. Die nunmehr feh-
lende bzw. sehr eingeschränkte Rechts-
grundlage zur Beteiligung des DPR 

Elisabeth Beikirch (55) ist von Beruf Kinder-
krankenschwester. Sie ist Koordinatorin des 
Deutschen Pflegerates für die Gremien des 
G-BA und Mitglied im Bundesvorstand des 
Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe 
(DBfK). Außerdem hat sie die Leitung des 
Modellvorhabens „Qualitätsentwicklung in 
der Pflege und Betreuung“ für die Bundes-
konferenz zur Qualitätssicherung im Gesund-
heits- und Pflegewesen (BUKO-QS) inne.

4  DPR-Glossar

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
mit Sitz in Siegburg ist eine komplexe und 
mächtige Institution, die unter den Stich-
worten „Transparenz“, „Patientenorientie-
rung“ und „Sicherung der Qualität“ vom Ge-
setzgeber weitreichende Kompetenzen zur 
Steuerung des Leistungsgeschehens im Ge-
sundheitswesen erhalten hat. Davon betrof-
fen ist auch die Arbeit von professionell 
Pflegenden. Mit der aktuellen Gesundheits-
reform wird die Arbeit des G-BA vom Ge-
setzgeber unter dem Stichwort „ressortü-
bergreifende Qualitätssicherung“ neu aus-
gerichtet, was für die Beteiligung des DPR 
gravierende Auswirkungen hat. Weitere In-
formationen zum G-BA unter: www.g-ba.de
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D Seit 1. April 2004 steht der  
Jurist an der Spitze des G-BA. 

Manche Entscheidung des Gremiums 
ist seither attackiert worden. Etwa die, 
dass kurzwirksame Insulinanaloga 
nur dann von der gesetzlichen Kran-
kenversicherung verordnet werden 
dürfen, wenn sie nicht teurer sind 
als herkömmliches Humaninsulin. 
Rainer Hess bewertet die Arbeit des 
G-BA dennoch positiv. „Wir haben in 
den vergangenen drei Jahren unsere 
Hausaufgaben ordentlich gemacht.“ 
Kritisch steht er Versuchen der Politik 
gegenüber, Entscheidungen des G-BA 
zu beeinflussen. Da hält er sich eisern 
an den Grundsatz: Der Gesetzgeber 
gibt den Rahmen vor, die Partner der 
Selbstverwaltung – Ärzte, Kranken-
häuser, Kassen – sorgen für die Umset-
zung der Vorgaben. Natürlich habe das 
Bundesgesundheitsministerium das 
Recht, seine Meinung vorzubringen. 
Aber die Politik habe lediglich eine 
Rechts-, keine Fachaufsicht über den 
G-BA. Daher sei es nicht in Ordnung, 
auf fachlich für richtig gehaltene Ent-
scheidungen des Gremiums mit der 
Drohung von Ersatzvornahmen zu 
reagieren. So geschehen etwa im Streit 
um künstliche Ernährung: Der G-BA 
hatte entschieden, dass Kassen diese 

Leistung nur unter bestimmten Vor-
aussetzungen erstatten müssen – um 
so der Gefahr vorzubeugen, dass viele 
Pflegebedürftige künstlich ernährt 
werden, obwohl dies nicht nötig ist. 
Das Ministerium kassierte die Richt-
linie des G-BA ein und gab Ärzten bei 
der Verschreibung deutlich größeren 
Spielraum. „Macht das Schule, können 
Sie den G-BA gleich ganz abschaffen.“ 
Den Rechtsstreit mit dem Ministerium 
hat der G-BA mittlerweile für sich ent-
schieden. Dennoch musste sich Rainer 
Hess böse Vorwürfe anhören. Der G-
BA lasse alte Menschen „im Stich“. An 
seiner Überzeugung, dass es besser ist, 
einem alten Menschen eine Pflegekraft 
bei der Mahlzeit zur Seite zu stellen als 
ihn künstlich zu ernähren, änderte das 
nichts. Einer wie Rainer Hess lässt sich 
nur sachlich überzeugen. 

Pflegerat im Profil
Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Schwesternverbände und 	
Pflegeorganisationen e.V. (ADS)

F Die Anregung, verschiedene „Schwestern-
vereine“ zusammenzuschließen, stammte von 
einem gewissen Dr. Deutsch. Das war 1912. 
Heute, knapp 100 Jahre später, ist aus der Idee 
von damals die Arbeitsgemeinschaft Deutscher 
Schwesternverbände und Pflegeorganisationen 
(ADS) e. V. geworden – der Zusammenschluss 
von Verbänden, Pflegeorganisationen, Schwes-
ternschaften und Mutterhausverbänden, die im 
Bereich des Deutschen Caritasverbandes, des 
Diakonischen Werkes und der EKD sowie des 
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) die Belange der 
Pflegeberufe vertreten. „Unser Hauptanliegen 
war und ist es, dafür zu sorgen, dass Werte wie 
Humanität, Nächstenliebe und Barmherzigkeit 
in Pflegebildung und Berufspolitik nicht verlo-
ren gehen“, sagt ADS-Vorsitzende Renate Heinz-
mann. Die ADS verkörpere gewissermaßen die 
„ganzheitliche Sorge um den Menschen in allen 
Lebenslagen“. So beobachte man derzeit sehr 
genau, in welche Richtung sich etwa öffentliche 
Debatten um Patientenverfügung oder Organ- 
und Gewebetransplantation entwickeln. Sollten 
hier christliche Werte auf dem Spiel stehen, wer-
de sich die ADS sofort zu Wort melden, betont 
Heinzmann. Besonders stolz ist sie darauf, dass 
der Verband Gründungsmitglied des Deutschen 
Pflegerates ist.
www.ads-pflege.de

Porträt
Rainer Hess
Wer mit Rainer Hess ins Gespräch kommt, lernt schnell seine ruhige Art zu  
schätzen. In der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft. Und die braucht man, um  
ein Gremium wie den Gemeinsamen Bundesausschuss, wo unterschiedliche  
Meinungen und Interessen aufeinander prallen, als Unparteiischer zu leiten.
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Dr. jur. Rainer Hess (66) 
Unparteiischer Vorsitzender  
des G-BA in Siegburg
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Demontage oder Effizienzgewinn: 	
Die Zukunft des G-BA
Vortrag von Dr. Rainer Hess beim Haupt-
stadtforum Gesundheitspolitik im Rahmen 
des Hauptstadtkongresses, Freitag, 22. Juni, 
11.00 – 12.30 Uhr, ICC Berlin.  
Anmeldung & Information unter
www.hauptstadtkongress.de


